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Änderung des Insolvenz-Entgelt-Sicherungsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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die Wirtschaftskammer Österreich bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu der 
o. g. Gesetzesnovelle. 

Wir begrüßen den vorliegenden Entwurf, da er auf einer Sozialpartnervereinbarung beruht. 
Damit wird sichergestellt, dass Zeitguthaben, die sich aus kollektivvertraglichen Arbeitszeit ­
flexibilisierungsmodellen ergeben, im Insolvenzfall noch besser abgesichert sind. 

Wir möchten jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine allfällige Mehrbelastung des In­
solvenz-Entgelt-Fonds, welche durch die erweiterte Absicherung bewirkt werden könnte, 
nicht dazu führen darf, dass die gesetzlich vorgeschriebene IEF-Beitragssenkung weiter verzö­
gert wird (§ 12 (3) Z. 2IESG). 

Dr. Christoph Leitl 
Präsident 

Freundliche Grüße 

Maria Hochhauser 
Generalsekretärin 

10/SN-296/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 1

www.parlament.gv.at




